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ist der Vizedommus. Die Einnahmen aus Markt, Maut und Münze
gehören dem Herzog, werden aber von diesem in der Regel ver¬

pachtet. Die Städte bekommen vom Herzog das Recht, Strafgelder,
ferner Scheibenzoll, Pflasterpfennig usw. zu erheben.

Der Vertreter des Herzogs ist in allen rechtlichen und politi¬
schen Fragen anfangs der Stadtrichter. Dieser, Judex genannnt,

' hat die niedere Gerichtsbarkeit in seinen Händen. In der Regel
werden ihm von Seiten einzelner Gewerbe Viererräte beigegeben.

Auf verschiedenen Wegen bildeten sich aus Viererräten oder aus
Schöffenkollegien der Stadtrat, der später als innerer Rat bezeich¬

net wird. Vorsitzender desselben ist anfangs immer der Stadtrichter.
Das Streben der Bürger geht aber im Laufe der Entwicklung

immer stärker darauf hinaus, den Vorsitz im Rat zu erhalten.
In der Zeit zwischen 1400—1500 begegnen uns die ersten

Bürgermeister. Sie werden anfangs vom Herzog ernannt, in spä¬

teren Zeiten aber aus dem Rate gewählt und nur vom Herzog
bestätigt. Meist ist dann der Bürgermeister Vorsitzender des Rates
in politischen Fragen, der Stadtrichter in gerichtlichen Angelegen¬
heiten. Dadurch, daß der Stadtrat oft auch die niedere Gerichtsbar¬
keit erhält, werden die Rechte des Stadtherrn bedeutend geschmälert.

In Markt-, Gewerbe- und Polizeiangelegenheiten entscheidet der
Stadtrat.

In dem Zeitraum zwischen 1500—1600 wird aber auch die
Herrschaft des Inneren Rates dadurch eingeschränkt, daß die Ge¬
werbe, die sich zu starken Zünften organisieren, Ausnahme in den

Rat verlangen. Nach manchen Streitigkeiten trat so zum inneren
der äußere Rat als Vertreter der Zünfte. Die Wahl der Bürger¬
meister, des inneren und äußeren Rates erfolgte meist nach einem
sehr verwickelten Schema.

In freilich stark veränderter Form leben die beiden Glieder
des Rates heute noch unter dem Namen Magistrat und Gemeinde¬
ausschuß fort.

Im Folgenden möchte ich als Beispiel eines Stadtrechtes, das
wichtigste Mutterrecht unseres Gaues, das Stadtrecht von Burg¬
hausen vom Jahre 1307, eingehender besprechen, um dann mit
einer kurzen Skizze der stadtrechtlichen Entwicklung einzelner Wit¬
telsbacherstädte diesen Abschnitt zu schließen.

Das Sladtredit Burghaulens.
Das Burghauseuer Stadtrecht vom 21. März 1307 ist keine Ver-

leihungsurkunde, sondern eine auf Grund älterer herzoglicher Pri¬
vilegien zwischen dem Rate der Stadt und dem herzoglichen Richter
vereinbarte Zusammenfassung aller jener rechtlichen Bestimmungen,
die fortan in Burghausen gelten sollten. Auf ein älteres Privilegium
beruft sich eine Stelle des Stadtrechtes mit den Worten: Wir
haben darüber des Herzogs Brief. Das Stadtrecht zerfällt in 13
Kapitel. Die einzelnen Abschnitte zeigen keine klare Gliederung..
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